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1. UNTERLAGEN 

 

Es wurden die nachfolgend aufgeführten Unterlagen verwendet: 

 

[U 1] Orientierende Untersuchung Standort Frankfurt/Main-Ost, Standort Nr. 4240, Institut 

Fresenius, Geschäftsbereich Fresenius Umwelt Consult, Taunusstein, 01.07.1999. 

[U 2] Google Maps; www.google.de/maps, Google Inc., Zugriff am 10.01.2017. 

 

2. ALTLASTENVERDACHTSFLÄCHEN 001, 002, 501 UND 531 

 

Die Verdachtsflächen 001, 002, 501 und 531 liegen im Teilbereich 2 der Verdachtsfläche 1 des 

Standorts 4240 Ffm – Ost. Die Verdachtsflächen werden zusammen betrachtet, da diese aneinander 

angrenzen (s. Anlage 1.2) und durch die Firma Becker für die gleichen betrieblichen Zwecke genutzt 

wurden. 

 

 

2.1 Historische Nutzung 

 

Aus [U 1] geht die historische Nutzung der Altlastenverdachtsflächen hervor. Demnach wurde die 

Fläche 501 von 1982 bis 1999 als Lagerplatz für Kabel, Schrott und Stanzabfälle verwendet. Eben-

falls wurde auf der Fläche 531 ein Schrottplatz und die Verwertung von Altmetall betrieben. Auf den 

Verdachtsflächen 001 und 002 war zuerst die Firma Deugro von 1966 bis 1995 ansässig und besa-

ßen auf den Liegenschaften ein Bürogebäude sowie eine Lagerhalle. Anschließend übernahm die 

Firma Becker die Flächen und betrieb einen Schrottumschlagplatz. Gem. [U 2] ist in diesem Bereich 

eine Autovermietung mit einem Parkplatz ansässig. 

 

 

2.2 Sanierungspflichtiger und umwelttechnische Belastungen 

 

Sanierungspflichtiger ist entweder die Firma Deugro als Nuzter und möglicher Verursacher oder die 

Deutsche Bahn AG als Eigentümer. 
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Im Bereich der Verdachtsflächen ist u.a. mit Kontaminationen durch Schwermetalle, Öle (Altöl, Hyd-

rauliköl, Mineralöl etc.), Fette, Kaltreiniger (BTEX, CKW) sowie PAK zu rechnen. Die durch die Insti-

tut Fresenius Gruppe auf den Verdachtsflächen des Teilbereichs 2 durchgeführten Bodenuntersu-

chungen gem. [U 1] ergaben erhöhte Konzentrationen an PAK, PCB, Benzo-a-pyren (B-a-p) sowie 

Schwermetallen. Die in den Flächen angetroffenen maximalen Schadstoffgehalte sind in Tabelle 

2.2-1 zusammengestellt. Bei einer Prüfwertüberschreitung gemäß Altlasten VVwV (Stand 1998) sind 

die bewertungsrelevanten Belastungen hervorgehoben. Es wurden jeweils die maximalen Werte an-

gegeben. 

 

ALVF  Tiefe 
KW 

(H18) 
H 17 PAK B-a-p PCB 

Naph
thalin Ag Pb Zn Cd Cu Hg Ni 

Cr 
ges. 

As 

 [m] mg/kg 

001 
0,0 - 0,5 80  6,6 0,6  < 0,1          

0,5 - 1,0 60               

002 
0,0 - 0,5 90 350 1,69 0,20 0,002 < 0,1 < 3 51 120 2 10 < 1 16 44 14 

0,5 - 1,0 20               

501 
0,0 – 0,7 110 380     < 3 290 1150 4 340 3 66 74 15 

0,7 – 1,0 < 10               

531 

0,0 – 0,5 80 300 5,47 0,5 0,11 < 0,1 < 3 1390 3900 7 310 5 110 140 35 

0,5 - 1,2 120       1010 4360 13 64 2 35 60 10 

1,0 – 1,6        680 668 11 99 < 1 32 67 13 

1,5 – 2,0        60 150   < 1    

1,6 – 2,5        100 90  39 32  67 17 

1,5 – 3,0        25 56 3 23 < 1 26 66 12 

Tabelle 2.2-1:  Schadstoffbelastungen der Verdachtsflächen gem. [U 1]; bewertungsrelevante Be-

lastungen nach der Altlasten VVwV (Stand 1998) sind hervorgehoben 

 

Die orientierenden Untersuchungen der Verdachtsflächen 001,002 und 501 erfolgten nur oberflä-

chennah bis 1 m Tiefe. Die bewertungsrelevanten Belastungen wurden nur in den Erkundungstiefen 

0,0 m bis 0,5 m festgestellt. Auf den Verdachtsflächen 001 und 002 wurden in den Erkundungstiefen 

0,5 m bis 1,0 m die Kohlenwasserstoffe (H18) mit 60 mg/kg und 20 mg/kg analysiert.  
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Die Fläche 531 weist die größten bewertungsrelevanten Belastungen in der Tiefe von 0,0 m bis 

0,5 m auf. In den Tiefen von 0,5 m bis 3,0 m sind Belastungen mit Schwermetallen noch nachzuwei-

sen. Die Gehalte der Schwermetalle zeigen eine abnehmende Tendenz mit zunehmender Tiefe. 

Blei, Zink- und Cadmium wurden nach [U 1] auch im Eluat (VF 531) festgestellt. Die festgestellten 

Konzentrationen unterschritten jedoch die Prüfwerte gemäß Altlasten VVwV; Stand 1998. Weiterrei-

chende Informationen zu den Probenahmepunkten, Analysenergebnissen sowie deren Auswertung 

sind dem Gutachten [U 1] zu entnehmen. 

 

Im Rahmen von [U 1] wurden des Weiteren Untersuchungen der Bodenluft durchgeführt. Die Bo-

denluft wurde auf den Verdachtsflächen 002, 501 und 531 untersucht. Die Ergebnisse dieser Unter-

suchungen sind in Tabelle 2.2-2 zusammengefasst.  

 

ALVF Tiefe BTEX LHKW Benzol 

 [m] mg/m3 

002 1,0 – 2,0 0,31 < 0,04 0,03 

501 1,0 – 2,0 1,29 0,1 < 0,02 

531 1,0 – 2,0 1,89 < 0,04 0,02 

Tabelle 2.2-2:  Bodenluftuntersuchung der VF 002, 501 und 531 gem. [U 1] 

 

Die festgestellten Schadstoffbelastungen in der Bodenluft sind als noch gering zu bewerten. Für 

diese Stoffe existieren keine Prüf- und Maßnahmewerte in der Bundes-Bodenschutz- und Altlasten-

verordnung (BBodSchV). Orientierend an der ehemaligen hessischen Grundwasser-Verwaltungs-

vorschrift (GW-VwV) von 1994, heute ersetzt durch die GWS-VwV, werden die Prüf- und Sanie-

rungsschwellenwerte nicht überschritten. 

 

 

2.3 Sanierung und Restkontamination 

 

Angaben zu aktuellen Sanierungen und Restkontaminationen liegen nicht vor.  
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2.4 Abwehrmaßnahmen 

 

Anhand der Analyseergebnisse der ALVF 531 ist eine stark abnehmende Tendenz der Schwerme-

talle mit zunehmender Tiefe von 1,5 m bis 3,0 m zu beobachten. Eine Belastung mit organischen 

Parametern konnte nicht nachgewiesen werden. Aufgrund der Nähe der ALVF zu den geplanten 

Grundwasserhaltungen (< 60 m) wäre die Reichweite eine Schadstoffverschleppung sehr gering. 

Aufgrund der geringen Mobilität von Schwermetallen sind auch nur mit geringen Auswaschungen 

die Schwermetalle zu rechnen. Zudem wird das Grundwasser in diesem Bereich sehr schnell um bis 

zu 8 m abgesenkt (s. Anlage 12.8.3). Das Grundwasser steht dann weit unterhalb der nachgewie-

senen Belastungen an.   

 

Die Hauptschadstoffkontamination liegt im Tiefenbereich 0 – 1 m; das Grundwasser steht tiefer an, 

so dass die Schadstoffe nicht im Grundwasser vorliegen und somit durch die geplante Grundwas-

serhaltung der NMS auch nicht verschleppt werden können. Es werden daher keine Abwehrmaß-

nahmen vorgesehen. 

 


